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Private Mandatsträger von Einkommenssteuern befreien 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, folgende Massnahmen zur steuerlichen Besserstellung der pri-
vaten Mandatsträger, die ein Mandat im Rahmen des Kinder- und Erwachsenenschutzgesetzes 
(KESG) ausüben, einzuleiten: 
Für die Entschädigung, die private Mandatsträger für ihr Mandat als Beistand bekommen, gilt eine 
Freigrenze von 3000 Franken bei der Einkommenssteuer. 
Begründung: 
Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist seit dem 1. Januar 2013 in Kraft. Trotz zahlrei-
cher Neuerungen wie etwa der Einführung der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
(KESB) blieb die Funktion der privaten Mandatsträger erhalten.  
Ohne den Einsatz von Freiwilligen könnte die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen auch 
unter dem neuen Erwachsenenschutzrecht nicht sichergestellt werden. Die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörden sind auf das Engagement von Privatpersonen angewiesen, die eine Beistand-
schaft übernehmen. 
Voraussetzungen für die Übernahme einer Beistandschaft sind, dass sich die Privatperson für das 
Mandat eignet, über die nötige Zeit verfügt und die Aufgaben daraus selbst wahrnimmt. Für die Er-
nennung einer Beiständin oder eines Beistands ist die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
zuständig. 
Die privaten Mandatsträger übernehmen somit auch im Rahmen der neuen Gesetzgebung eine 
wichtige Funktion. Zwar erhalten die privaten Mandatsträger eine kleine Entschädigung für ihr Man-
dat. Die Tätigkeit ist – wenn man die Anzahl geleistete Stunden in Relation zur Entschädigung setzt 
– eigentlich Freiwilligenarbeit. Damit sparen die privaten Mandatsträger dem Staat viel Geld, weil 
sogenannt professionelle Mandatsträger einen viel höheren Lohn bekommen.  
Trotzdem müssen die privaten Mandatsträger ihr bescheidenes Einkommen aus ihrer Tätigkeit als 
Beistand voll versteuern. Je nach Progression kann das dazu führen, dass das Einkommen durch 
die Tätigkeit als privater Mandatsträger wegen der Progression gleich wieder wegschmilzt. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Motionäre möchten eine steuerliche Besserstellung der privaten Beistände erreichen, indem 
Beträge bis 3000 Franken von der Steuerpflicht ausgenommen werden. Begründet wird der Vor-
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stoss damit, dass selbst bescheidene Einkünfte – als Folge der Progression – wegbesteuert wür-
den. 
Die Sorge der Motionäre ist aus steuerlicher Sicht nicht begründet.  
Private Beistände haben Anspruch auf eine angemessene Entschädigung und auf den Ersatz der 
notwendigen Spesen. Die Festlegung der Entschädigungen wird durch eine kantonale Verordnung 
geregelt1. Weiterführende Informationen enthält das Merkblatt Spesen und Entschädigungen auf der 
Internetseite der Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK).2 Aus steuerlicher Sicht ist festzu-
stellen, dass der Ersatz von Spesen keine Steuerfolgen auslöst. Spesenersatz ist immer steuerfrei.  
Zu den steuerbaren Einkünften gehört lediglich die angemessene Entschädigung für die geleistete 
Arbeit. Hierfür wird den Beiständen – wie anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern – ein 
Lohnausweis ausgestellt. Beim Ausfüllen der Steuererklärung können vom erhaltenen Betrag die 
Berufskosten in Abzug gebracht werden. Bei Einkünften aus einer Nebenerwerbstätigkeit kann an-
stelle der effektiven Berufskosten eine Pauschale von 800 Franken in Abzug gebracht werden. 
Betragen die Einkünfte aus der Nebenerwerbstätigkeit mehr als 4000 Franken, ist ein pauschaler 
Abzug von 20 Prozent (maximal 2400 Franken) erlaubt. Nur der verbleibende Betrag unterliegt der 
Einkommenssteuer. Bei Personen mit einem mittleren Einkommen beträgt der anwendbare Steuer-
satz für zusätzlich erzieltes Einkommen rund 20 bis 30 Prozent. Entgegen der Annahme der Motio-
näre werden die Einkünfte aus der Tätigkeit als Beistand somit nicht «wegbesteuert».  
Das Beispiel eines Beistandes mit einem steuerbaren Einkommen (ohne Entschädigung für die Bei-
standschaft) von 60 000 Franken im Steuerjahr 20163 kann das verdeutlichen: 
– Bei einer Entschädigung von 1000 Franken würden 200 Franken zum steuerbaren Einkommen 

gerechnet. Die hierfür geschuldete Steuer läge bei 54 Franken, so dass dem privaten Beistand 
946 Franken (bzw. 94.6 Prozent der Entschädigung) verbleiben würden. 

– Bei einer Entschädigung von 2000 Franken würden 1200 Franken zum steuerbaren Einkommen 
gerechnet. Die hierfür geschuldete Steuer läge bei 324 Franken, so dass dem privaten Beistand 
1676 Franken (bzw. 83.3 Prozent der Entschädigung) verbleiben würden. 

– Bei einer Entschädigung von 3000 Franken würden 2200 Franken zum steuerbaren Einkommen 
gerechnet. Die hierfür geschuldete Einkommenssteuer läge bei 594 Franken, so dass dem priva-
ten Beistand 2406 Franken (bzw. 80.2 Prozent der Entschädigung) verbleiben würden. 

Für die Einführung eines zusätzlichen Freibetrags besteht deshalb kein Anlass.  
Ein entsprechender Freibetrag würde zudem im Widerspruch stehen zu den verbindlichen Vorga-
ben der Bundesgesetzgebung. Das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern 
der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.14) regelt die steuerpflichtigen Einkünfte und die zu-
lässigen Ausnahmen abschliessend (Art. 7 ff. StHG). Die Bevorzugung einzelner Lohneinkünfte im 
kantonalen Steuerrecht wäre bundesrechtswidrig und würde auch das verfassungsmässige Gleich-
behandlungsgebot verletzen. 
Zum gleichen Ergebnis kam auch der Bundesrat bei der Prüfung des sinngemäss gleichen Anlie-
gens im Postulat «Entschädigungen für Personen mit öffentlichen Aufgaben. Änderung des StHG 
und des DBG» (Geschäfts-Nr. 14.3831). In seiner Antwort vom 19. November 2014 hat der Bundes-
rat darauf hingewiesen, dass steuerliche Entlastungen nur ausnahmsweise das geeignete Unter-
stützungsmittel sind. Die entsprechenden Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt, weshalb eine Än-
derung der bundesrechtlichen Vorgaben nicht angezeigt ist. 
Sollen private Beistandschaften unterstützt werden, sind Massnahmen ausserhalb des Steuerrechts 
besser geeignet. Der Kanton hat für die privaten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (PriMa) 
Fachstellen geschaffen, welche bei den kommunalen Sozialdiensten angesiedelt sind. Die PriMa-
Fachstellen bieten Beratung und Begleitung in sämtlichen Fragen der Mandatsführung und laden 
regelmässig zu Weiterbildungen ein. Auf Wunsch übernehmen die Fachstellen auch die Rech-
nungsführung, um die privaten Beistände von dieser Aufgabe zu entlasten. Dass diese Massnah-
men erfolgreich sind, zeigt sich unter anderem darin, dass die anfänglich häufig geäusserte Be-
fürchtung, der Systemwechsel vom alten Vormundschaftsrecht zum neuen Kindes- und Erwachse-
nenschutzrecht führe zu einer Reduktion der privaten Mandatsführungen, nicht eingetreten ist. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 

                                                
1
 Verordnung über die Entschädigung und den Spesenersatz für die Führung einer Beistandschaft (ESBV; BSG 213.361) 

2
 https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/kindes_erwachsenenschutz/erwachsenenschutz/private_mandatstragende.html  

3
 Annahmen: Beistand ist ledig, römisch-katholisch und wohnt in der Gemeinde Bern.  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20143831
https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/184?locale=de
https://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/kindes_erwachsenenschutz/erwachsenenschutz/private_mandatstragende.html
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Präsident. Wir kommen zu Traktandum 14 und beraten dieses in freier Debatte.  
 
Samuel Krähenbühl, Unterlangenegg (SVP). Unsere Motion fordert ganz simpel, dass sogenann-
te private Mandatsträger (PriMa) von Beistandschaften für eine Entschädigung von bis zu 3000 
Franken keine Steuern mehr bezahlen müssen. Mein Mitmotionär, Ueli Jost, wird nachher noch ein 
Beispiel eines ähnlichen Falles ausführen, bei dem auch eine öffentliche Aufgabe erfüllt wird und 
wofür ebenfalls eine Freigrenze für die Steuern besteht. Die Umstellung von den früheren Vor-
mundschaftsbehörden zu den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) Anfang 2013 hat 
viele Veränderungen und viel Unruhe mit sich gebracht. Etwas hat der Grosse Rat, dem ich damals 
noch nicht angehört habe, damals aber bewusst beibehalten; nämlich das System der privaten 
Mandatsträger. Das sind Leute, Bürger, die sich natürlich etwas engagieren und ein gewisses Vor-
wissen mitbringen, die aber keine Fachleute und keine Profis sind. Sie machen für ihre Beistand-
schaften die Geschäftsführung, gehen sie vielleicht zwischendurch auch einfach besuchen und 
betreuen – nicht immer, aber doch häufig – auch deren Finanzen. Tatsache ist, dass der Grosse Rat 
dies damals erstens beibehalten wollte, und zweitens spart uns dieses System viel Geld, weil die 
Entschädigungen dieser PriMa massiv tiefer ausfallen, als wenn wir dafür nur noch sogenannte Pro-
fi-Beistandschaften hätten. Bei Kindern sind diese heute schon fast üblich, aber bei Erwachsenen 
und alten Leuten noch nicht. 
Ich bin deshalb auf diesen Vorstoss gekommen, weil ich während den ersten beiden Jahren, als 
Gemeinderat war, das Ressort Soziales betreut habe. Ich habe Beistandschaften gemacht und ste-
he bis heute im Kontakt mit dem Sozialdienst Zug, dem wir angeschlossen sind und der diese Man-
date betreut. Die Angestellten dort sagten mir, es sei einfach demotivierend und hinterlasse ein we-
nig einen schalen Beigeschmack, wenn man private Mandatsträger behalten oder gewinnen möch-
te, und diese für ihre Entschädigungen dann noch Steuern bezahlen müssten. Auch wenn der abso-
lute Steuerbetrag vielleicht nicht gigantisch ist; diese Leute setzen sich dort mehr oder weniger frei-
willig ein. Ich habe mich etwas umgehört: Wenn man auf einen Stundenlohn von 25 Franken brutto 
komme, so sei das schon sehr gut. Es gibt aber auch Fälle – und diese gab es auch schon damals, 
als die Vormundschaften noch bei uns lagen –, in denen der Aufwand um ein x-faches höher war. 
Es gibt im Kanton Bern derzeit 4720 Mandate, die von solchen PriMa geführt sind. Diese Leute füh-
ren teilweise natürlich mehrere Mandate, deshalb sind es einige Mandatsträger weniger. Ich habe 
bei der Verwaltung nachgefragt, wie viele davon weniger als 3000 Franken Entschädigung erhalten. 
Es sind 1427, die davon betroffen wären. Nun mache ich noch eine Bemerkung, die vielleicht auch 
etwas brisant ist: Die PriMa erhalten nicht jedes Jahr Lohn. Früher erhielten sie den Lohn, wie ich 
glaube, sogar alle vier Jahre, und heute jedes zweite Jahr. Sie müssen ihn dann aber jeweils sofort 
versteuern, und das ist an sich auch nicht so schön. 
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung dieses Geschäfts bin ich aber auch noch auf etwas ande-
res Interessantes gestossen. Dieser Vorstoss ist nämlich eine Doublette. Die Grossratskollegin And-
rea Lüthi hat mich darauf aufmerksam gemacht: Sie hat vor sieben Jahren zusammen mit Res 
Lanz, dem Vater unseres derzeitigen Grossratskollegen Raphael Lanz, eine Motion eingereicht mit 
dem Titel: «Keine Motivationskiller bei vormundschaftlichen Mandaten». Der Wortlaut war ganz ähn-
lich wie bei uns. Er lautete: «Der Regierungsrat wird beauftragt, dafür besorgt zu sein, dass 1. auch 
zukünftig für Einkommen aus vormundschaftlicher Mandatsführung keine Lohnausweise ausgestellt 
werden müssen und 2. kleinere Entschädigungen nicht versteuert werden müssen.» Der Rat hat 
diese Motion am 25. November 2009 sehr deutlich, mit 93 Ja- gegen 33 Neinstimmen bei 17 Enthal-
tungen, angenommen. Unsere Finanzdirektorin war damals übrigens Sprecherin der BDP, die hin-
sichtlich der Motion gespalten war. Aber bei den meisten anderen Fraktionen hat man die Motion 
klar befürwortet. Ich habe bei der Finanzdirektorin nachgefragt: Der Regierungsrat erachtet diese 
Motion als erfüllt, und hat sie abgeschrieben. Ich sehe das anders, denn die kleinen Einkommen 
werden nach wie vor besteuert. Dabei handelt es sich eben nicht nur um Spesen, sondern auch um 
eine Lohnkomponente. 
Ich verzichte nun darauf, die Namen der 93 Grossratsmitglieder vorzulesen, die damals zugestimmt 
haben – beziehungsweise derjenigen, die heute noch im Rat sind. Aber Sie werden sich sicher noch 
daran erinnern und an dem damaligen Entscheid auch heute noch festhalten. Zumindest Andrea 
Lüthi hat mir signalisiert, sie werde auch dieses Mal zustimmen. Nun wird sich noch Ueli Jost zum 
Vorstoss äussern.  
 
Präsident. Der Mitmotionär hat das Wort.  
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Ueli Jost, Thun (SVP). Ich möchte Ihnen kurz meine Motivation erläutern, weswegen ich diese Mo-
tion mit unterstütze. Das kommt nicht einfach «aus dem Tierbuch», wie ich auch schon zu hören 
bekommen habe. Nein, ich war selber jahrelang in der Vormundschaftsbehörde in Thun tätig. Ich 
habe damals selber private Mandatsträger gesucht, und das war tatsächlich immer wieder ein The-
ma. Ich bin aber vor allem aus folgendem Grund dafür: Ich bin für Gleichberechtigung in diesem 
Kanton, und dafür, dass alle etwa gleichlange Spiesse erhalten, wie man es in diesem Rat oft hört. 
Ich war damals dabei, als wir für die Feuerwehren im Kanton Bern eine Lösung gesucht haben. 
Diese Lösung fanden wir, indem wir einen Freibetrag für die Feuerwehren einsetzten. Sie leisten 
auch freiwillige Arbeit, die vergleichbar ist. Die Feuerwehrleute haben heute einen Freibetrag von 
5000 Franken bei ihrem Sold. Sie müssen also erst dann Steuern bezahlen, wenn sie mehr als 
5000 Franken verdienen. Es wäre demnach nur eine Gleichbehandlung desselben, nämlich der 
Freiwilligenarbeit im Kanton Bern. Ich bitte Sie deshalb, den Vorstoss zu unterstützen.  
 
Monika Gygax-Böninger, Obersteckholz (BDP). Ohne den Einsatz von Freiwilligen im Zusam-
menhang mit Massnahmen für hilfsbedürftige Personen und dem neuen Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht geht es nicht. Da haben die Motionäre Recht, und da darf man auch einmal diesen vie-
len privaten Mandatsträgern, den sogenannten PriMa, danken. Sie machen nämlich in der Regel 
wirklich einen «PriMa-Job», sehr engagiert und meist auch nur gegen eine bescheidene Entschädi-
gung. Ein bescheidenes Einkommen muss dann auch versteuert werden. Auch da haben die Motio-
näre Recht. Aber eben, wir in der Schweiz und auch im Kanton Bern können uns glücklich schät-
zen, dass grundsätzlich und in vielen Bereichen sehr viel Freiwilligenarbeit geleistet wird. Teilweise 
geschieht dies sogar gratis, teilweise einzig unter Rückerstattung der Spesen und teilweise gegen 
einen «ganz kleinen» Lohn, wie dies eben bei den PriMa der Fall ist. Alle, die im Kanton Bern sol-
che «Ämtli» ausführen, versteuern schlussendlich diesen geringen Lohn, oder beispielsweise auch 
eine Pauschalentschädigung: Gemeinderäte; Kommissionsmitglieder in Gemeinden; Vorstandsmit-
glieder von Gemeindeverbänden für Wasserversorgung oder für Abwasser; Vorstandsmitglieder in 
Altersheimen; Leiter von Jugis oder eines Sportvereins – man könnte diese Liste unendlich lange 
weiterführen. So viele Bereiche gibt es nämlich, in denen wertvolle, unverzichtbare und eigentlich 
auch unbezahlbare Freiwilligenarbeit geleistet wird. 
Warum sollen nun ausgerechnet gerade die PriMa ihre Entschädigung bis 3000 Franken nicht ver-
steuern müssen? Wo wäre da die Gerechtigkeit gegenüber all denjenigen, die auch viel Zeit, Ener-
gie, Engagement und eine rechte Portion Uneigennützigkeit investieren? Wie das Beispiel in der 
Antwort der Regierung zeigt, gibt es ja nicht gerade sehr viel zu versteuern, beziehungsweise die 
steuerliche Belastung ist eher minim bei den Beträgen bis zur geforderten Limite von 3000 Franken. 
Sicher, wir und insbesondere die Allgemeinheit müssen diese Freiwilligkeit honorieren, schätzen 
und entsprechend beachten. Deshalb nochmals allen Freiwilligen ein grosses Merci an dieser Stel-
le! Der Weg, den die Motionäre in diesem Fall aber wählen, ist aus Sicht der BDP dennoch nicht 
gerecht und für diesen Einzelfall auch nicht gerechtfertigt. Entsprechend lehnen wir den Vorstoss 
mehrheitlich ab. In unserer Fraktion haben wir uns in der Diskussion darüber aufgehalten, warum 
denn gerade bei der Feuerwehr ein Freibetrag von 5000 Franken besteht, wenn die Bundesgesetz-
gebung dies sogar verbietet. – Nun, man kann aus einer aus unserer Sicht ungerechten Lösung 
nicht eine weitere ungerechte Lösung und eine gegenüber allen anderen Freiwilligen unfaire Be-
handlung ableiten. Die BDP sagt grossmehrheitlich nein zu dieser Motion.  
 
Andrea de Meuron, Thun (Grüne). Trotz des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts und 
der Einführung der KESB bleibt die Funktion der privaten Mandatsträger erhalten. Wie wir gehört 
haben, ist es nach wie vor nötig, dass sich Freiwillige für die Unterstützung von hilfsbedürftigen Per-
sonen einsetzen. Wie meine Vorrednerin möchte auch die grüne Fraktion diese Bereitschaft ver-
danken. Wir sehen den Wert dieses Engagements. Wir verstehen auch das Anliegen der Motionäre: 
Es ist anspruchsvoll, genügend kompetente und geeignete Personen zu finden, die solche Mandate 
wahrnehmen wollen. Aber es ist wirklich nicht der einzige Bereich, in dem man in unserer Gesell-
schaft auf ein solches Engagement zurückgreifen können muss. Wir haben vorhin Beispiele gehört, 
in denen dies ebenso läuft. Auch ich möchte das Beispiel der Politik anführen. Wie viele Stunden 
lesen Sie Unterlagen, besuchen Sitzungen, engagieren sich für die Partei, schlussendlich zum 
Wohle unserer Gesellschaft? Der Lohn reicht bei uns und auch bei all den anderen freiwilligen En-
gagements bei weitem nicht, um den Aufwand zu entschädigen. Es steht wohl eine andere Motiva-
tion dahinter, dass wir uns hier einsetzen, wie es auch diese Leute tun. Auch bei uns gilt, dass wir 
unser Einkommen versteuern, und aus Sicht der grünen Fraktion ist dies auch richtig. Denn ganz 
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grundsätzlich tut man es eben gleichwohl freiwillig, und unter dem Strich bleibt von diesen Einnah-
men ganz sicher ein Plus übrig. Das sieht man ja auch in den Berechnungsbeispielen, die in der 
Regierungsantwort aufgeführt sind. Und bereits heute kann man für die Einkünfte aus einer Neben-
erwerbstätigkeit eine Pauschale in Abzug bringen. So gesehen besteht für die Einführung eines 
zusätzlichen Freibetrags aus Sicht der grünen Fraktion absolut keine Notwendigkeit, kein Anlass, 
und wir werden diese Motion ablehnen.  
 
Hans-Jörg Pfister, Zweisimmen (FDP). Auch die FDP ist froh, dass es so viele Freiwillige gibt, die 
Engagements annehmen und dies eigentlich gegen einen kleinen Betrag. Aber unsere Gesellschaft 
braucht das. Ich hoffe, auch die jüngere Generation sei weiterhin bereit, so etwas zu tun. Die Regie-
rung sagt, sie sehe keinen Anlass, hier einen Freibetrag einzusetzen. Frau Gygax hat es vorhin 
erwähnt: Wir müssten dies ansonsten ausweiten und alle, die ebenfalls eine Arbeit für die Gesell-
schaft leisten, in diesen Kreis aufnehmen, für den ein Freibetrag gälte. Die FDP ist der Ansicht, dies 
würde zu weit führen. Es führt auch deshalb zu weit, weil die Bundesgesetzgebung das ja gar nicht 
vorsieht. Weil dies also angesichts der Bundesgesetzgebung keine Chance hat, lehnt die FDP den 
Vorstoss ab.  
 
Thomas Rufener, Langenthal (SVP). Ich glaube, die Argumente liegen auf dem Tisch. Man ist hin 
und her gerissen: Einerseits geht es um eine kostengünstige Lösung im Bereich des Vollzugs des 
Kindes- und Erwachsenenschutzes. Anderseits geht es um die Gleichbehandlung im Steuerbereich. 
Es handelt sich ja hier um ein Finanzgeschäft. Auch in der SVP-Fraktion war man in der Diskussion 
geteilter Meinung. Ich möchte nicht mehr weiter auf die Argumente eintreten; sie wurden wirklich 
genügend ausgeführt. Eine Mehrheit der SVP-Fraktion, im Verhältnis zwei zu eins, wird den Vor-
stoss unterstützen.  
 
Hannes Zaugg-Graf, Uetendorf (glp). Das Timing ist einfach saumässig schlecht! In der Vorberei-
tungsphase dieser Session haben wir von unserem hoch verehrten Präsidenten des Parlaments – 
im Auftrag der Steuerverwaltung – einen lieben Brief bekommen, wonach wir neu auch unsere 
Fahrspesen als Einkommen angeben müssten. Dies weil man offenbar aufgrund eines kürzlich er-
folgten Bundesgerichtsurteils festgestellt hat, dass es nicht dem Bundesrecht entspreche, wenn 
dies nicht so sei. Deshalb können wir hier nun schlecht etwas beschliessen, von dem wir haargenau 
wissen, dass es eben dem Bundesrecht nicht entspricht. Selbstverständlich klingt es gut. Es ist eine 
gute Sache, wenn man die Freiwilligenarbeit quasi etwas besserstellen möchte. Aber sie ist eben 
«frei-willig»: Man tut sie willig, und quasi auch frei. Das ist ein wenig in diesem Wort enthalten. Sehr 
viele hier im Rat leisten Freiwilligenarbeit. Sie ist ein ganz wesentlicher Teil unseres schweizeri-
schen Systems. Gerade deshalb haben wir Erfolg und befinden uns in einem guten, stabilen Sys-
tem. Ich habe das Gefühl, daran müsse man nichts ändern. So sieht dies auch unsere Fraktion; wir 
werden die Motion ablehnen. 
 
Daniel Hügli, Biel/Bienne (SP). Die SP-JUSO-PSA-Fraktion nimmt den Vorstoss mehrheitlich an. 
Wir sind auch für Gleichberechtigung, deshalb denken wir, dass die steuerliche Entlastung auch 
den Mandatärinnen zugutekommen soll, nicht nur den Mandatären. Wir sind grundsätzlich der Mei-
nung, dass es sich hierbei für einmal um eine einigermassen sinnvolle steuerliche Entlastung han-
delt. Sie kommt erst noch vonseiten der SVP. Ansonsten müssen wir hier ja meist über weniger 
sinnvolle steuerliche Entlastungen sprechen, die von dieser Seite vorgeschlagen werden – Stich-
wort: Unternehmenssteuerreform III oder auch Gewinnsteuersenkungen. In diesem Fall können 
auch wir als Fraktion mehrheitlich sagen, dass es tatsächlich sinnvoll wäre, eine steuerliche Entlas-
tung einzuführen für Personen, die sich engagieren. Sie stellen ihr Engagement in den Dienst der 
Gesellschaft und führen dieses Amt aus. So könnte man ihnen – halt auch steuerlich – einen gewis-
sen Anreiz geben, damit man genug Leute findet, die sich für solche Ämter engagieren lassen wol-
len. Das ist definitiv unterstützungswürdig, sollte es denn tatsächlich angenommen werden. Es sind 
noch gewisse Fragen aufgeworfen worden. Man könnte sich daher noch überlegen, ob man das 
Anliegen allenfalls in Form eines Postulats prüfen lassen möchte. Beispielsweise stellt sich die Fra-
ge, wie es sich mit dem Bundesrecht verhält, oder auch, welche anderen Möglichkeiten es noch 
geben könnte. Weiter könnte man sich fragen, wie man das Ganze für den gesamten Kanton ver-
einheitlichen könnte; insbesondere, da man jetzt schon bei vielen Leistungen und in vielen Ämtern 
Ausnahmen vorgesehen hat. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber grundsätzlich unter-
stützt die SP-JUSO-PSA den Vorstoss mehrheitlich.  
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Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Die EDU-Fraktion lehnt den Vorstoss ab. Es ist zwar eine 
simple, einfache Forderung, wie Kollege Krähenbühl ausgeführt hat, sie hätte aber komplizierte Fol-
gen. Wir jammern immer und immer wieder über die komplizierte Steuererklärung, wie sie auch 
beim vorangegangenen Traktandum thematisiert wurde. Und diese Forderung würde sie bestimmt 
nicht einfacher machen. Auch sehen wir ein Problem bei der Abgrenzung. Ist denn das Baden oder 
das Jassen mit den Leuten im Altersheim nicht auch gleich viel wert? Wir halten es für ungerecht, 
die eine Freiwilligenarbeit mehr und die andere weniger zu belohnen. Der Vorstoss ist aber Aus-
druck eines Problems, das wir tatsächlich haben. Darauf bin ich selber auch schon gestossen. Aber 
das Problem ist nicht finanzieller Natur, indem sie zu viele Steuern für ihre Entschädigungen bezah-
len müssten. Vielmehr gibt es seit der Umstellung auf die KESB einen administrativen Mehraufwand 
für die PriMa. Das ist sehr viel komplizierter geworden. Und vor allem gilt es, mit einem juristischen 
Deutsch zurande zu kommen, das viele einfache Leute gar nicht mehr verstehen. Ich glaube, dort 
müssten wir den PriMa helfen. Diese Sprache müsste einfacher werden, damit sie ihre Aufgabe 
besser bewältigen könnten. Das ist kein finanzielles Problem, deshalb werden wir den Vorstoss 
ablehnen.  
 
Präsident. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Das Wort hat Frau Regierungspräsidentin Si-
mon.  
 
Beatrice Simon, Finanzdirektorin. Der Regierungsrat ist sich natürlich durchaus bewusst, dass 
die privaten Beistände und Beiständinnen für unsere Gesellschaft eine unglaublich wichtige Funkti-
on ausüben und dafür im Vergleich mit anderen Funktionen eine doch eher bescheidene finanzielle 
Entschädigung erhalten. Es ist ja schon klar: Der Staat profitiert generell von ehrenamtlichen Tätig-
keiten und ist deshalb auch daran interessiert, dass dieses Engagement von ehrenamtlich oder 
weitgehend ehrenamtlich tätigen Personen gefördert und nicht behindert werden soll. Nun machen 
sich die Motionäre Sorgen, dass die Besteuerung der Entschädigung zu einer Beeinträchtigung des 
Engagements führen könnte, weil die Einkünfte damit sozusagen wegbesteuert würden. Aber, liebe 
Grossrätinnen und Grossräte, diese Angst, diese Sorge ist nicht begründet, denn jede Entschädi-
gung, die geleistet wird, um entstandene Unkosten zu ersetzen, ist als Spesenersatz steuerfrei. Nur 
Entschädigungen, die darüber hinausgehen und bezahlt werden, um eben die geleistete Arbeit zu 
entschädigen, gehören zum steuerbaren Einkommen. Aber auch hiervon wird nicht der ganze Be-
trag besteuert: Von diesen Entschädigungen kann in jedem Fall eine Nebenerwerbspauschale von 
mindestens 800 Franken in Abzug gebracht werden, sodass am Ende – wenigstens in den meisten 
Fällen – nur ein ganz kleiner Teil der Entschädigung wirklich besteuert wird. Sie sehen dies auch 
anhand von Berechnungsbeispielen in der Antwort der Regierung. Der Regierungsrat ist deshalb 
dezidiert der Ansicht, dass es für private Mandatsträger und andere ehrenamtliche Tätigkeiten keine 
zusätzlichen Abzüge oder Freigrenzen braucht. Man sollte auch nicht neue Ungerechtigkeiten 
schaffen, indem man diese Motion unterstützt, denn das wäre immer noch keine gerechte Lösung. 
Zudem wären solche Abzüge und Freigrenzen verfassungswidrig – das wurde auch bereits gesagt 
–, und sie stünden im Widerspruch zum Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes. Deshalb bean-
tragt Ihnen der Regierungsrat, die Motion abzulehnen.  
 
Samuel Krähenbühl, Unterlangenegg (SVP). Wir lesen es schon in der Bibel: An Ihren Taten sollt 
ihr sie erkennen. Fast alle von Ihnen machen schöne Worte und sind nicht bereit, etwas zu tun. 
Wenn ich privater Mandatsträger wäre, so würde ich mir da doch gewisse Fragen stellen. Ich möch-
te noch zwei, drei Bemerkungen zu einzelnen Voten anbringen. Monika Gygax und Kobi Schwarz, 
ihr bringt Beispiele von Jugi-Leiterinnen, und Kobi erwähnte das Baden und Jassen mit Rentnern. 
Ich rate euch wirklich, insbesondere dir, Kobi, einmal mit einem privaten Mandatsträger zu spre-
chen. Informiert euch einmal etwas über dieses Thema. Es ist schon ein wenig etwas anderes, 
wenn man ein privates Mandat führt. Dies beinhaltet manchmal happige Geschichten und heraus-
fordernde Dinge. Manchmal sind die Mandatsträger die einzigen Ansprechpersonen für diese Leute. 
Das ist nicht ganz dasselbe. Es ist auch nicht einfach ein lustiger, freiwilliger Anlass. Vielmehr wird 
man von der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde dafür gewählt und eingesetzt. Es handelt 
sich um eine hoheitliche Aufgabe. Das ist nicht einfach ein wenig Freizeitgestaltung. 
Weiter habe ich eine Bemerkung zum Bundesrecht, und da möchte ich bei der Frau Regierungsprä-
sidentin noch einmal ganz präzise nachfragen. Unbestrittene Tatsache ist, dass es für den Feuer-
wehrsold einen Freibetrag bis 5000 Franken gibt. Warum verletzt denn dieser das Bundesrecht 
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nicht? 
In diesem Sinn bitte ich Sie trotz allem, die Motion anzunehmen. Die PriMa werden es Ihnen dan-
ken. Und noch ein letzter, finanzpolitischer Ausblick: Wenn die Zahl der Prima abnehmen wird – 
denn heute sind noch viele tätig, die unter dem alten System begonnen haben –, dann wird uns das 
am Ende viel teurer zu stehen kommen. Denn dann müssen Sie für diese Aufgaben Sozialarbeiter 
einsetzen, die dafür einen schönen Lohn erhalten. Vielleicht überlegen Sie sich dies nochmals kurz.  
 
Präsident. Frau Regierungspräsidentin, Sie haben eine Frage gestellt bekommen, ich gebe Ihnen 
das Wort.  
 
Beatrice Simon, Finanzdirektorin. Die Antwort lautet: Diese Regelung betreffend die Feuerwehren 
ist im Steuerharmonisierungsgesetz so vorgesehen. Deshalb ist sie nicht bundesrechtswidrig.  
 
Präsident. Wir kommen zur Abstimmung über die Motion. Wer sie unterstützen will, stimmt ja, wer 
dies nicht will, stimmt nein.  
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 

Ja 51 

Nein 82 

Enthalten 14 

 
Präsident. Der Rat hat die Motion abgelehnt.  
 

 

 

 

 


